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Rechtsgrundlagen 

§§ 1 bis 4, 8 bis 12 des Baugesetzbuches (Bau GB) in der Fassung

der Bekanntmachung vorn 8.12.86 (BGBI. 1, 2191). 

§§ 1, 4, 12 bis 20, 22 und 23 der Baunutzungsverordnung
IBauNVO) vom 23.01.1990 iBGBI. I, 132). 

§§ 1 und 2 der Planzeichenverordnung (Plar1zV 90) vom
18.12.1990) IBGBI. I, 58). 

§ 1 der Verordnung über die Aufnahme von auf Landesrecht be
ruhenden Regelungen in den Bebauungsplan vom 28.01.1977 
IGVBI. 1, 1021. 

§ 118 der Hessischen Bauordnung vorn 20. 7 .90 (HBO) (GVBI. 1,
395 ff).

§§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fas
sung vom 20.5.1992 IGVBI. I, 170). 

Planungsrechtliche Festsetzungen 

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, (iberbaubare und 
nicht überbaubare Grundstücksflächen sind durch zeichnerische 
bzw. schriftliche Eintragungen im Plan festgesetzt und für die Aus
führung verbindlich(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB). 

Im gesamten Bereich des Bebauungsplans sind die gern. § 4 Abs. 3
BauNVO ausnahmsweise zugelassenen Nutzungen (Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltun
gen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) insgesamt ausgeschlossen 
1! 1 Abs. 5 BauNVO). 

Planungsrechtliche Festsetzungen zur Grünordnung 
gern. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a + b BauGB 

Mindestens 70 °,b der nicht überbauten privaten Grundstücksffächen
sind als Garten- oder Grünfläche anzulegen und zu unterhalten. Die 
Bepflanzung hat mit standortgemäßen Bäumen und Sträuchern ent
sprechend der Pflanzliste sowie anderen laubwerfenden Blüten
sträuchern zu erfolgen. 

Die Festsetzung steht einer baulichen Entwicklung im Ri:lhmen der 
Festsetzungen des BP.bauungsplans nicht entgegen. 

Auf jedem Grundstück ist mindestens 1 Obstbaum-Hochstörnm zu 
pflanzen. 

In den "als Grünfläche zu gestaltenden, nicht überbaubaren Grund
stücksflächen", die im Plan zeichnerisch festgesetzt sind, besteht 
die Pflicht zur Anpflanzung einer mehrreihigen Schutzpflanzung aus 
einheimischen und standortgerechten Gehölzen gern. Pflanzschema 
und Pflanzliste. 

Pflanzqualität, Bäume: Heister, 2 x verschult, 175 bis 200 cm Höhe
oder 2 x verschult 10 bis 12 cm Stammdurchmesser. 

Pflanzqualität, Sträucher: 100 - 125 cm. 

Die Gehölze sollen freiwachsen und nur alle 5-10 Jahre zurückge
schnitten werden. Der landwirtschaftliche Verkehr rlarf durch die 
Pflanzmaßnahmen nicht behindert werden. 

Die als Fläche gern. § 9 Abs. 1 Nr. 20 festgesetzte ötfentliche
Grünfläche ist als extensives GrOnland mit Streuobst unter Vcrwcn-

dung alter lokaler Sorten (u.a. Sorbus domestica - Speierling) zu ge
stalten. 

Eine Teilfläche von max. 200 qrn ist so zu gestalten, daß sich dort
Spielmöglichkeiten für Kinder ergeben (Sandkasten, einige Spielge
räte für kleine Kinder). 

Die durch Zeichnung festgesetzten Bäume innerhalb des öffentli
chen Straßenraumes sind entsprechend den in der Pflanzliste ange
gebenen Arten zu ptla112on und zu pflegen. 

Die Standorte können in Abhängigkeit von Zufahrten u.ä. im erfor
derlichen Maße veri:indert werden. Im Bereich von Ver- und Entsor
gungsleitungen sind ausreichende Pflanzabstände einzuhalten, da
mit Auswechslungen vorgenommen werden können. 

Bauordnungsrechtliche Vorschriften 
gern § 118 HBO in 'v'.erbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB 

Als Dachform der Hauptgebäude sind Saltel- oder VVa!mdächer vor
geschrieben. 

Die Dachneigung der Hauptgebäude wird mit 30 bis 48 Grad vorge
schrieben. 

Die Dacheindeckung aller geneigten Dächer hat in ortsüblichen Mi:l
terialien (Ziegel in Rot- und Brauntönen oder Schiefer) zu erfolgen. 
Flache Dächer von Garagen, Nebengebäuden und eingeschossigen 
Bauteilen sind zwingend zu begrünen. 

Dachgauben dürfen auf jeder Gebäudeseite maximal 2/3 der Dach
länge einnehmen. 
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Die traufseitige Außenwandhöhe darf - bezogen auf das natürliche 
Gelände in der Mitte des Grundstücks 
- bei eingeschossigen Gebäuden 4,50 m
- bei zweigeschossigen Gebäuden 6, 50 m

nicht überschreiten.

Über dem 2. Vollgeschoß ist ein Kniestock unzulässig. Bei einge
schossigen Gebäuden ist ein Kniestock mit einer Höhe von max. 
1,25 m zulässig, wenn die Vollgesc)iossigkeit nach der Hess. Bau
ordnung nicht erreicht wird. 

Als Straßeneinfriedigungen sind einheimische Hecken wie Hain
buchen- oder Ligusterhecken oder transparente Holz- und Me
tallzäune zulässig. 

Zäune dürfen eine Höhe von 1,20 m nicht überschreiten und sind 
mit einer Bodenfreiheit von 10 cm zu errichten, um die Bewegungs
freiheit von Kleinsäugern zu gewährleisten. 

Massive Pfeiler sind nur an Türen und Toren zulässig. 

Die Vorgärten sind gärtnerisch zu gestalten. 

Mülltonnen-Stellplätze sind zusammen mit dem Bauantrag nachzu
weisen. Bei Anordnung an der Straße sind sie mit straßenseitigcn 
Sichtblenden abzudecken und zu umpflanzen. 

Hauswände ohne Fensteröffnungen und einer Mindestgröße von 20 
qm sowie Garagenwände sind zu beranken. 

Die Versiegelung ist auf das notwendige Mindestmaß zu beschrän
ken. Eine völlige Versiegelung ist lediglich bei den von Kfz bean
spruchten Flächen zulässig. Für andere Verkehrsfüichen sind was
serdurchlässige Befestigungen (wie: Rasengittersteine, Kies, breit
fugig verlegtes Pflaster) zu verwenden. 

Die im Plangebiet befindlichen Straßen sind verkehrsberuhigt auszu
bauen. 

Allgemeine Hinweise 

Für die ordnungsgemäße Abführung der hs'iusiichen Abwässer SO·· 
wie des antollenden Niederschlagswassers ist die Abwassersatzung 
der Stadt Blidingen in ihrer aktuellen Fassung maßgebend. 

Der Anlage vorl Zisternen und Schluckbrunnen stehen planungs
rechtlich keine Bedenken entgegen. Dern einielnen Bauherrn steht 
es frei, sich bei der Stadt und den zuständigen Facht}ehörden um 
die ggf. erforderliche Genehmigung zur Errichtung solcher Anlagen 
zu bemühen. 

Gern. § 51 Abs. 3 Hess. WassergeselL soll, soweit Wi:lsserwirt
schaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen, Nie
derschlagswasser von demjenigen verwertet werden, bei dem es 
anfällt. Für die konzentrierte Einleitung, vor allem dann, wenn 
hierzu Versickerungsanlagen errichtet werden, ist eine vyasserrecht
liche Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen.

Zur Sicherstellung des Löschwasserbedarfs wird die Bereitstellung 
der erforderlid1en Löschwassermenge gern. der "Ersten Wassersi
cherstellungsverordnung" vom 31. 03.1970 (BGBI. 1, Nr. 33 /
19701, sowie nach dem DVGW - Arbeitsblatt W 405, gefordert. 

Für den Einbau vori Hydranten sind die Hydrantenrichtlinien DVGW 
Regelwerk 'vV 331/l-lV einzuhalten. 

Die Zufahrten sind nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 HBO entsprechend herzu
richten, 

Die Verwendung von Solaranlagen ist erwünscht. 

lrfl nördlichen Randweg (Parzelle 335 ) verläuft ein 20 kV-Kabel der 
OVAG. Die erforderlichen Schutzabstände sind ggf. mit der pVAG 
abzustimmen. 

Bei Erdarbeiten aufgefundene Bodendenkmäler wie Mauern, Stein
setzungen, Bodenverfärbungen und andere Funde wie z.B. Scher
ben, Steingeräte, Skelettreste sind, entsprechend § 20 Abs. 3 
DschG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, der Unte
ren Denkma!schut2behörde oder der Stadtverwaltung zu melden.

Es bestHht grundsätzlich die Möglichkeit, daß bei Ausschachtungs
arbeiten bisher unbekannte Altablagerungen angeschnitten werdHn. 
Dabei kann es sich u.U. um ausgasende, gesundheitsgefährdende 
Stoffe handeln. Um eine Gefährdung zu vermeiden und die ord
nungsgemä(�e Beseitigung der Abfallstoffe gern. § 4 Abs. 1 Abfall
gesetz (AbfG) zu gewährleisten, sind neu entdeckte Bodenverunrei
nigungen (verseuchtes Erdreich oder Abfallablagerungen} un
verzüglich der nächsten Polizeidienststelle, dem Arnt für Abfallwirt
schaft des Wettcrnukreises oder der Stadtverwaltung anzuzeigen. 

Pflanzliste 

a) BÄUME ALLGEMEIN
Ac Acer campestre (Feldahorn) 
Cb Carpinus betulus (Hainbuche) 
Sa Sorbus aucuparia (Eberesche) 
sowie standortgerechtc einheimische Obstsorten. Alternativ zu Kul
turobstsorten ist Sorbus domestica (Speierling) cmzupflanzen. 
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STRASSENBÄUME 
Acer campestre (Feldahorn) 

b) 
1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 

Acer platanoides "Emerald Queen" (Spitzahorn) 
Crataegus crus galli (Hahnendorn) 
Corylus colurna {Baumhasel) 
Fraxinus excelsior "Diversifolia" (Esche) 
Fraxinus ornus (Blumenesct1e] 
Sorbus aucuparia (Eberesche! 
Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) 

c) STRÄUCHER
1 Cornus mas (Kornelkirsche) 
2 Cornus sanguinea (Hartriegel) 
3 Corylus ,:ivellana (Haselnuß) 
4 Ligustrum vulgare {Liguster) 
5 Rosa canina !Hundsrose) 
6 Rhamnus frangu!a (Faulbaum) 
7 Sambucus racemosa (Traubenholunder) 
8 Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 

d) RANKER FÜR FASSADEN, GARAGEN UND PERGOLEN
Selbstklimmer

1 Campsis radicans (Trompetenblume)
2 Euonymus-fortunei-Sorten (Spindelstrauch)
3 Hedera helix (Efeu)
4 Hydrangea petiolares (Kletterhortensie)
5 Parthenocissus quinquefolia "Engelrnanni" (Jungfernrebe) 
6 Parthenocissus tricuspidata "Veitct1ii" (Wilder Wein) 

Pflanzen, die Kletterhilfe bcnötirum 
1 Actinidia-arguta !Strahlengriffel) 
2 Akebia quinata (Akebiel 
3 Aristolochia macrophylla (Pfeifenwindc) 
4 Clematis-Arten 
5 Humulus lupus (Hopfen) 
6 Lonicera-Arten (Geißblätter) 
7 Parthenocissus quinquefolia (Jungfernrebe) 
8 Polygonum aubertii (Knöterich) 
9 Vitis-Arten (Weinreben) 
10 Wisteria sinensis (Blauregenl 

VERFAHRENSVERMERKE 

teilt gern. § 2 Abs.1 BauGB durch Beschluß der Stadtverordneten
mg vom 11. SEP. 1987

i; Büdin , di, 1 �. Juni 1993

1. Sta 

t'?> C:�e Bekanntmachung der Ziele und Zwecke der Planung am 0.4 .. ��il 1992 
im Kreisanzeiger für Wetterau und Vogelsberg. 

ung_ d�� _6ür_ger an�e\ ,ggieitplanung gern.
. li, .. IJP[ll bis 0. 8.. ij 

§ 3 Abs.1 BauGB in der

1 4, Juni 1993 

zung beschlossen .9...em. § 
g am . 1. 9. März 1��3

10 BauGB vo • der Stadtverordnetenver-

1 4. Juni 1993 

f 
Anzeigeverfahren nach § 11 Abs.3 BauGB wurde durchgeführt. Die

Verletzung von Rechtsvorschriften wurde nicht geltend gemacht.

Verfügung vom .......... AZ ......... . 

D11rmstadt den 
Das Anzeigeverfahren nach § 11 Abs. 3 BauGl:I

·· sidenten wurde durchgeführt.
I()_ Die Verletzung von Rechtsvorschriften wird

� nicht geltend gemacht. 
� Ve,t· 30 · S,P' · -".3 ugung vom ................ ,_,_ .. , ____ _ 

Az., IV /'4-61 d 04/01 -1.c,!,�<\ 4 -
RE IERUNGSPAASIDIUM DARMSTADT 

Der dem Regierungspräsidenten in Darmstadt gern. § 11 BauGB angezeigte 
Bebauungsplan wurde gern. § 12 BauGB und § 7 Abs. 3 HGO in Verbin
dung mit § 6 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Büdingen vom 
23.11.1984 am 1" ß. -o�l 01Wlb1ich unter Hinweis auf seine Auslegung be-
kanntgemacht. • · !:l!:lj 

18, Okt. 1993 ngsplan ist somit seit dem .......... em. § 12 Bau GB rechtsver-
orden. 

Büd. gery den

1. tadtr';)

0 1. Nov, 1993 
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PFLANZSCHEMA PRIVATE RANDEINGRUNUNG: 
Sträucher gern Ptlonzuste 
Ac Acer campestre 
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Sa Sorbus aucuporio 
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